
Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) als Baustein der Energiewende –
was ist die Rolle der Gemeinden?
Veranstaltung Modull IIb des RKBM-Klimaprogramms und der AG Dekarb

RKBM – 2025



Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
angenommen am 9. Juni 2024

RKBM – 20252



Programm

RKBM – 20253



Programm

RKBM – 20254



Ziele

RKBM – 20255

 Die Gemeinden wissen, was eine LEG ist, welche gesetzlichen Grundlagen gelten und welche
anderen Möglichkeiten es gibt

 Die Gemeinden kennen die möglichen Rollen, welche sie beim Aufbau/Betrieb einer LEG einnehmen
können

 Die Gemeinden wissen, welche Faktoren die Wirtschaftlichkeit einer LEG beeinflussen
 Den Gemeinden verstehen, welchen Einfluss eine LEG auf das Netz haben kann und wie sie die

Raumplanung beeinflusst
 Die Gemeinden kennen die Vor- und Nachteile einer LEG sowie die Chancen und Stolpersteine bei

deren Umsetzung.
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RECHTLICHER RAHMEN LEG UND ZEV:
WAS GILT AB DEM 1.1. 26?
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STROMGESETZ/MANTERLERLASS: 
ZIELE FÜR ZUBAU NEUE ERNEUERBARE 

Neues Ziel 2050: 45 TWh

2050

Altes Ziel 2035: 11.4 TWh

Neues Ziel 2035: 35 TWh

Altes Ziel 2020: 4.4 TWh

Effektiv 2025: ca. 11 TWh
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AUSBAU ERNEUERBARE:
BISHER, PROGNOSE 2025 UND ZIELE

→ 2024 lieferte die PV 11% der Schweizer Stromverbrauchs, 2025 bereits ca. 14%





http://www.lokalerstrom.ch/


http://www.lokalerstrom.ch/


http://www.lokalerstrom.ch/
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ÜBERBLICK PV VERMARKTUNGSMODELLE

Netzeinspeisung (On Site) PPA ZEV* (Zusammenschluss zum 

Eigenverbrauch)

Virtueller ZEV LEG*** (Lokale 

Elektrizitätsgemeinschaft)

(Off Site) PPA Allgemeinstrom VNB**-Praxismodell VNB**-Praxismodell

Virtueller ZEVM
o

d
e

ll
e

*ZEV: Zusammenschluss zum Eigeneverbrauch

**VNB: Verteilnetzbetreiber

***LEG: Lokale Elektrizitätsgemeinschaften
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FRAGEN?
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Energieverbund 
Mittelhäusern
25.11.2025

Regionalkonferenz Bern Mittelland



Agenda

1. Vision & Projektgruppe

2. Vorstellung Machbarkeitsstudie

3. Schlüsselerkenntnisse 

4. Nutzen für die Gemeinde





Photovoltaik Speicher Netz Haushalte Wärme
Mobilität





Projektleitung & Begleitgruppe

Jan Remund

Leiter Energie und Klima

Meteotest AG & Grossrat

Raoul Knittel

Projektleitung

Im Auftrag der Gemeinde

Hans Pauli

Gründer 

Im Auftrag der Gemeinde

Christof Bucher

Prof. PV 

Berner Fachhochschule



Projektpartner

Wandu Energie AG



Machbarkeitsstudie

1. Ziele der Studie

2. Systemgrenzen

3. Ausgangslage & Einführung

4. Technische Umsetzung

5. Vermarktung

6. Wirtschaftlichkeit

7. Organisation & Finanzierung

8. Fallbeispiel Grossgschneit

9. Zeitplan

10. Projektpartner

11. Diskussion

Download
https://energieverbund-
mh.ch/projektbeschrieb

https://energieverbund-mh.ch/projektbeschrieb
https://energieverbund-mh.ch/projektbeschrieb




















Machbarkeitsstudie

Grundlage für 
Energieplanung

Grundlage für lokale 
Vermarktung

Grundlage für 
elektrischen Strom im 

Richtplan Energie

Nutzen für die Gemeinde

Umfassender Günstiger Effizienter















Machbarkeitsstudie Muri b. Bern: 
Welche Rolle kann die Gemeinde 
beim Aufbau einer LEG einnehmen?

ERFA RKBM I 15. November 2025 I Zollikofen
Gabriele Siegenthaler Muinde
Gemeinderätin Muri bei Bern



Porträt Muri bei Bern

13’000 Einwohnende
Gemeinde mit BKW als EVU
10.8% des totalen Stromverbrauchs der Gemeinde wird lokal 
produziert
Netztopologie erlaubt 4 LEGs -20% bzw. 61 LEGs -40%



Netztopologie definiert LEG-Möglichkeiten

3 (bzw. 4) LEG -20% 61 LEG -40%



Woher kommt Muri

• Produkt Muri-Gümligen Sonnenstrom 
(basierend auf Herkunftsnachweisen)

• Klima- und Energiestrategie 2045
• Energierichtplanung mit Massnahmenblatt 

PV/LEG (Entwurf nach Mitwirkung)



Warum eine LEG

Mehr lokalen Strom lokal produzieren + verbrauchen
• Optimierung Netzausbau mit Kosteneinsparung (Ausmass umstritten)

• Erhöhung PV-Stromproduktion

LEG als Anreiz mit lokaler Wertschöpfung
• Produzierende → Steigerung der lokalen Energieproduktion
• Kund:innnen → Stromverbrauch netzdienlich optimieren



Vision LEG: Vier Zutaten

Produktion Mehrere PV-
Anlagen
Verbrauch Mehrere 
Kunden / Verbrauchs-
anlagen
Steuerung Information 
Kunden / automatische 
Steuerung Anlagen
Speicherung Strom auch 
zeitversetzt lokal nutzen
Ҧ aǀƎƭƛŎƘǎǘ ǾƛŜƭ {ǘǊƻƳ 
ǾƻǊ hǊǘ ƴǳǘȊŜƴ



Fokus Gemeinde: 
Grössere LEGs für grösseren Mehrwert

Aus Sicht Gemeinde sind v.a. grössere LEGs interessant, mit
einem LEG-Betreiber, einem professionellen LEG-
Dienstleister (Abrechnung) sowie zahlreichen LEG-Kunden 
und -Produzentinnen.
≠
“Selbsthilfe-LEG” mit geringer Anzahl Liegenschaften (mit
oft gleicher Eigentümerschaft).



Ausgangslage für Rolle der Gemeinde
Kein rechtlicher Auftrag / kein Informationsvorteil gegenüber 
Privaten
Grössere LEG: Rolle als offizielle LEG-Betreiberin? 
Gemeinde hat nur unvollständige Angaben zu PV-Anlagen, keine 
Angaben zu ZEV und vZEV, keine Angaben zu Grossverbrauchern 
(Thema Datenschutz)
Rolle als Stromkundin / StromproduzenƟn  → Wie für alle anderen 
Liegenschaftseigentümerschaften möglich



Erste Rückmeldungen am LEG-Anlass 
von letzter Woche…

Wie wichtig ist ein Mitmachen der Gemeinde?



Welche Rolle soll die Gemeinde einnehmen?



Das A und O für grössere LEGs: 
Ist eine LEG wirtschaftlich?

Die LEG ist keine Goldgrube …



Wirtschaftlichkeitsmodell LEG
= “Marge”ist begrenzt 

#1 Netzrabatt
Rabatt -20 bzw. -40% auf den Netzkosten (Grundtarif und 
Arbeitstarif)

#2 Verkaufsmarge
Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis für lokalen Strom



Rabatte exkl. MWSt (CHF)
Grundtarif

Einheitstarif CHF

#1 Netzrabatt: Prozentualer Rabatt 
auf EVU Netztarifen (garantiert)



#2 Verkaufsmarge durch Tarife des 
EVU begrenzt (variabel)

Energietarif Energy Blue (=Standardprodukt) = 10.02 Rp.
Aktueller Rückliefertarif BKW für eingespeisten PV-Strom: 9.5 Rp 
(davon 3.5 Rp als Herkunftsnachweis, unverändert seit 1.7.24) - Tarif wird quartalsweise 
rückwirkend angepasst
Aktuelle Differenz 0.52 Rp = CHF 0.0052



Marge einer LEG
(Basis = BKW Tarife 2026, Rückliefertarif 3. Quartal 2025)

LEG -20%
rund 3 Rp. pro kWh

LEG -40%
rund 5 Rp. pro kWh

Diese Marge muss reichen, um 
folgende Posten zu decken:
• Kosten der LEG 

(Admin/Abrechnung)
• Gewinn für Kund:innen
• Gewinn für 

Produzente:innen



Was heisst das für Stromkund:innen?

Annahme: Finanzieller Vorteil pro kWh von 0.5-1.5 Rp.
Beispiel: 5-Zi-Wohnung mit ø Stromverbrauch von 4’500 kWh
Annahme: 50% des Strombedarfs kann durch die LEG geliefert werden = 
2’250 kWh
Finanzieller Gewinn pro Jahr: CHF 11.25 - 33.75



Was heisst das für Stromproduzent:innen?

Annahme: Finanzieller Vorteil pro kWh von 0.5-1.5 Rp.
Beispiel: Grosse PV-Anlage mit ca. 250 m2 und Jahresproduktion von 
60’000 kWh
Annahme: 50% des Strombedarfs kann an die LEG verkauft werden =  
30’000 kWh
Finanzieller Gewinn pro Jahr: CHF 150 -  450



Grundsätzliche Wirtschaftlichkeit, ja aber …

Administrations- und Abrechnungskosten müssen SEHR TIEF 
sein → bedingt hohen AutomaƟsierungsgrad

+
LEG-Stromkund:innen und -Stromproduzent:innen müssen 
mitmachen, obwohl ihr finanzieller Gewinn überschaubar ist



Erste Rückmeldungen am LEG-Anlass 
von letzter Woche…

Stromkund:innen
Stromproduzent:innen



Ist die grundsätzliche 
Wirtschaftlichkeit gegeben, dann …
… kann der Gewinn in der LEG gesteigert werden durch

Erhöhung Eigenverbrauchsgrad Erhöhung Autarkiegrad
→ Interesse  Produzent:innen → Interesse Kund:innen

Produktion
% 

Lokaler 
Verbrauch

?

Lokaler 
Bedarf

% 
Produktion

?



Ein Blick über Muri hinaus…

• Wirtschaftlichkeit hängt von 
konkreten Tarifen des EVU 
ab?

• LEG für nicht finanziell 
motivierte Kundschaft?

• Abrechnung durch EVU 
wirtschaftlich sinnvoll?



Erste Schlussfolgerungen für Muri-Gümligen

Ansatz: Start mit einer Test-LEG, um Erfahrungen zu sammeln.
Bildung der Test-LEG soll sich orientieren an:
• Einbinden von möglichst vielen gemeindeeigenen 

Liegenschaften, insbesondere denjenigen mit einer PV-Anlage
• Punktuelles Einbinden von Grossverbrauchern und ev. 

weiteren PV-Anlagen
• Nach Möglichkeit Einbinden von bestehenden (virtuellen) 

ZEVs



Geplant: Machbarkeitsstudie Speicherung

• Speichertechnologien mit Vor- / Nachteilen 
auf Stufe Gemeinde

• Wo im Netz machen Speicher am meisten 
Sinn, ex. Quartier vs. Liegenschaften

• Welche Rolle spielt eMobilität bei             
der zukünftigen Speicherung



Das Fernziel bleiben grössere LEG … 

• Grössere LEG sind komplex, einige Fragen sind noch nicht
restlos geklärt

• Tiefere Kosten bei Abrechnung abwarten
• Wird LEG links überholt mit neuen Rahmenbedingungen? 

ex. Dynamische Kundentarife, dynamische Rückliefertarife, 
Rücklieferungsbeschränkung auf 70% Nennleistung, Strommarktliberalisierung

• Verbessert der Gesetzgeber die LEG-Vorgaben? 
• Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden



Fragen?

Vielen Dank.



27.11.2025 Energie Belp AG | Rubigenstrasse12 | 3123 Belp | info@energie-belp.ch| www.energie-belp.ch| Tel. 031 818 82 82S. 1

Förderung Bau von PV-Anlagen durch lokale Vermarktung von Solarstrom 
Verfasser: Patrick Diggelmann  Datum: 29. Oktober 2026 





27.11.2025 Energie Belp AG | Rubigenstrasse 12 | 3123 Belp | info@energie-belp.ch | www.energie-belp.ch | Tel. 031 818 82 82S. 3

Bestehendes Praxismodell weiterentwickelt zu Hausstromplus 







27.11.2025 Energie Belp AG | Rubigenstrasse 12 | 3123 Belp | info@energie-belp.ch | www.energie-belp.ch | Tel. 031 818 82 82S. 6

Übersichtliche Abrechnung über Bezug PV-Strom und Netzstrom



27.11.2025 Energie Belp AG | Rubigenstrasse 12 | 3123 Belp | info@energie-belp.ch | www.energie-belp.ch | Tel. 031 818 82 82S. 7

Übersichtliche Abrechnung über Stromverkauf mit Hausstromplus  



27.11.2025 Energie Belp AG | Rubigenstrasse 12 | 3123 Belp | info@energie-belp.ch | www.energie-belp.ch | Tel. 031 818 82 82S. 8

Übersichtliche Abrechnung über Rücklieferung ins Verteilnetz 





27.11.2025 Energie Belp AG | Rubigenstrasse 12 | 3123 Belp | info@energie-belp.ch | www.energie-belp.ch | Tel. 031 818 82 82S. 10

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



LEG aus Sicht der Werke:
Energie Wasser Bern
Tobias Kaiser, Leiter Verkauf







ewb.SOLARKREIS als Alternative zu (v)ZEV
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Fragen?



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

9

Tobias Kaiser
Leiter Verkauf

tobias.kaiser@ewb.ch

+41 79 664 06 22

www.ewb.ch

mailto:tobias.kaiser@ewb.ch
http://www.ewb.ch/


Strom mit den Nachbarn teilen
ZEV, vZEV und LEG

Regionalkonferenz
Bern Mittelland

Zollikofen, 25.11.25



25.11.2025

Erfahrungen mit ZEV und vZEV

ZEV vZEV

Seit 2018
Aktive ZEV: 4958

Jeden Monat kommen ca. 85 ZEV-Anträge dazu

Start auf den 1.1.2025
Aktive vZEV: 162 (Stand November 2025)

Monatlich ca. 20 neue vZEV

LEG



Ziele definieren und Teilnehmende identifizieren
- Interaktive LEG-Karte der BKW nutzen
- Kreis der Teilnehmenden auf 20% oder 40% Rabatt

eingrenzen
Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen
festlegen

- Vertrag zwischen den Teilnehmenden, Detaillierung der
internen Konditionen, Regelungen Zuständigkeiten LEG-
Betreiber

- Wird ein Dienstleister für die Gründung und / oder die
Abrechnung innerhalb der LEG eingesetzt?

Anmeldung der LEG beim Verteilnetzbetreiber
Verteilnetzbetreiber prüft Anträge und installiert Smart Meter,
wo noch keine vorhanden

25.11.2025

LEG-Aufbau in der Praxis
LEG



25.11.2025

Eigenverbrauchsgemeinschaft / LEG in der Praxis

? !

Informieren
www.bkw.ch/eigenverbrauch
www.lokalerstrom.ch

Partner finden
Gemeinschaft
organisieren

Anmeldung
-> Anmeldeportal

Umsetzen /
Abrechnen

Anmelde-
portal
BKW

LOGIN?!

LEG



Innerhalb der LEG:
• Gründung und Betrieb der LEG / Vertrag zwischen den

Teilnehmenden
• Laufende Anpassungen Teilnehmerschaft
• Sicherstellung genügend PV-Kapazität
• Preisverhandlungen intern
• Abrechnung innerhalb der LEG

Zwischen LEG und VNB
• Fortlaufende Anpassungen bei Austritt oder Beitritt (intern

und beim VNB)
• Datenlieferung an LEG Betreiber / Abrechnungsdiensteister
• Rechnungsstellung an LEG

25.11.2025

LEG-Betrieb in der Praxis

LEG



Die BKW unterstützt Kund:innen
beim Stromteilen

Informationswebsite zu ZEV, vZEV und LEG

Informationen zu Gründung, Teilnahme, Betrieb
und Abrechnung

Interaktive Karten für vZEV und LEG

Portal für die Registrierung einer LEG

Auskunft zu Abrechnung und rechtlichen
Vorschriften

Einbau Smart Meter für vZEV und LEG

Datenlieferung für die interne Abrechnung

25.11.2025LEG



2’500 km Stromnetz um- und ausbauen
1’600 Transformatoren verstärken oder neu bauen

… damit ermöglichen wir:

32’000
Heute

128’000
2030PV-Anlagen

Wir werden bis 2030 im BKW-Versorgungsgebiet

Was bedeutet die Energiewende
für unser Netz?

25.11.2025LEG



ohne Verstärkungsbedarf

deren Kreis verstärkt muss werden

muss neu gebaut werden

Keine Angabe

Für die Energiewende braucht
es neue Trafostationen



• Anschluss weitere PV-Anlage (rot)
• Reservekapazität 0kVA
• Ohne Netzausbau keine Einspeisemöglichkeit
• Spannungserhöhung wäre am  Einspeisepunkt unzulässig

hoch (>3 %)
• Kürzere Distanz zur Trafostation erforderlich
• Bau Trafostation zum Anschluss neue PV erforderlich

Trafostationen können nicht weiter ausgebaut werden

Beispiel Anschluss PV



Das Teilen von Strom wird durch LEG bis maximal auf das
Gemeindegebiet erweitert.
• Die LEG verwendet zum Austausch der Energie das

öffentliche Verteilnetz
• Bei Anschluss von PV-Anlagen sind technische Standards

(wie max. Spannungserhöhung) einzuhalten
• LEG könnten netzdienlich wirken, wenn der Verbrauch

innerhalb der LEG auf die Produktion abgestimmt wird
• Hierbei können auch Speicher verwendet werden -> hier gilt

es noch Erfahrungen zu sammeln
• Je nach Verhalten der LEG kann auch Netzausbaubedarf

indiziert werden.

25.11.2025

LEG und Netzausbaubedarf
LEG



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
Katja Keller
Leiterin Netzwirtschaft, BKW



Podiumsdiskussion

RKBM – 202514



Fazit

RKBM – 202515

Vorteile für Gemeinden durch LEGs
 Sie senken langfristig ihre Energiekosten
 Sie stärken die regionale Wertschöpfung durch lokale Investitionen
 Sie machen sich unabhängiger von Strompreisschwankungen
 Sie fördern die Identifikation der Bevölkerung mit der lokalen Energieversorgung



Fazit

RKBM – 202516

Was ist die mögliche Rolle der Gemeinden bei LEGs?
  Initiierung und Umsetzung: Gemeindeeigene LEG aufbauen oder als Schlüsselkunde auftreten,

Vorbildfunktion wahrnehmen
 Netzwerke aufbauen: Koordination aller Beteiligten (Produzierende, Konsumierende und

Prosumer:innen) = zentrale Herausforderung einer LEG. Gemeinde kann als neutrale Vermittlerin
Netzwerk aufbauen. Beispiel: Aufnahme weiterer Teilnehmer:innen in «Gemeinde-LEG»

 Zusammenarbeit mit Verteilnetzbetreibern (VNB): Gemeinsam eruieren, welche Massnahmen zur
Stärkung der erneuerbaren, dezentralen Energieversorgung umgesetzt werden können

 Rahmenbedingungen schaffen: Nutzung von lokal produziertem Strom aktiv unterstützen durch
Informationsveranstaltungen / Aufbau von Vermarktung

… und so die Energiewende vor Ort voranbringen

 Wichtig: Eine Gemeinde hat diesbezüglich keine Verpflichtungen / gesetzliche Vorgaben.



Ziele erreicht?

RKBM – 202517

 Die Gemeinden wissen, was eine LEG ist, welche gesetzlichen Grundlagen gelten und welche
anderen Möglichkeiten es gibt

 Die Gemeinden kennen die möglichen Rollen, welche sie beim Aufbau/Betrieb einer LEG einnehmen
können

 Die Gemeinden wissen, welche Faktoren die Wirtschaftlichkeit einer LEG beeinflussen
 Den Gemeinden verstehen, welchen Einfluss eine LEG auf das Netz haben kann und wie sie die

Raumplanung beeinflusst
 Die Gemeinden kennen die Vor- und Nachteile einer LEG sowie die Chancen und Stolpersteine bei

deren Umsetzung



Weiterführende Infos, Kontakte, Links

RKBM – 202518

 www.lokalerstrom.ch
 Solarstrom – Öffentliche Energieberatung Bern-Mittelland

(Folien werden hier hochgeladen)

 Nächste Veranstaltung geplant am 02. April 2026 zum
Thema «E-Mobilität – Hebel für Gemeinden» (Details
folgen)



Zielabgleich, Feedback der Teilnehmenden

RKBM – 202519

 Link oder QR-Code zur Umfrage, dauert 1-2 Minuten
 Merci!



Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

RKBM – 2025
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